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Verfahren im Notfall - BUNDjugend Bayern 

Gruppenleitungen müssen in der Lage sein, Erste Hilfe zu leisten. Deshalb muss mindestens ei-
ne anwesende Gruppenleitung einen Erste-Hilfe-Kurs mit mindestens 9 Unterrichtseinheiten 
absolviert haben. Dieser Kurs darf nicht älter als drei Jahre sein und muss regelmäßig – spätes-
tens alle drei Jahre – aufgefrischt werden. Außerdem ist stets ein gut ausgestattetes Erste-Hilfe-
Set mitzuführen. 

Kommt es zu einem Notfall, gilt vor allem eines: Bewahre Ruhe! Kümmere dich um die verletzte 
Person, behalte aber auch die übrige Gruppe im Auge. Deshalb ist es wichtig, dass ihr mindes-
tens zu zweit im Team seid – so kann eine Person Erste Hilfe leisten, während die andere sich 
um die Gruppe kümmert. Achte darauf, was genau passiert ist, und stelle sicher, dass keine wei-
teren Gefahren bestehen. 
 
Sollten möglicherweise Vergiftungen vorliegen, gelten neben den Notrufnummern, entspre-
chende Kontaktdaten: https://www.kindergesundheit-info.de/themen/sicher-
aufwachsen/notfall-infos/giftinformationszentralen-giftnotruf/ 

 
Bei einem Notfall gilt folgendes Verfahren:  
 
Erste Hilfe - Grundregel – Sei ein HELD 
 
H = Hilfe rufen NOTRUF absetzen:  

o 112 = Rettungsdienst und Feuerwehr  
o 100 = Polizei  

• WAS ist passiert? 
• WO ist es passiert? 
• WIE viele Verletzte? 
• WER ruft an? 
• WARTEN am Telefon auf Rückfragen!  
 
E = Ermutigen und Ansprache der verletzten Person/en – Reaktion? Person/en nicht alleine las-
sen, sondern ansprechen und erklären. Wenn gewünscht und möglich Vertrauen aufbauen  
 
L = Lebenswichtige Funktionen überprüfen (Atmung, Bewusstsein, Reaktionen….) lebensretten-
de Sofortmaßnahmen ergreifen 
 
D = Decke benutzen: Wärmeerhalt ist wichtig 
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Check- und Fragenliste bei Unfall oder Schadensfall: 
 

1. Sobald wie möglich deinen Landesverband kontaktieren um die Abwicklung des Unfall- 
oder Schadensfalls zu klären.  

BUNDjugend Bayern - Landesstelle 
Landwehrstraße 64a 
80336 München 
Tel. 0 89 / 15 98 96 30 
E-Mail: info@bundjugend-bayern.de 

 

2. Hergang dokumentieren: 
• Wann ereignete sich der Unfall/Schaden? (Datum/Uhrzeit) Wann wurde ärztliche Hilfe in 

Anspruch genommen? Notruf? 

• Wo ereignete sich der Unfall/Schaden? 

• Geschädigte und/oder verletzte Person Vollständiger Name und Anschrift 
Personenschaden und/oder Sachschaden 

• Augenzeugen des Unfalls/Schadenfalles: Welche Personen waren bei dem Unfall zuge-
gen? Vollständiger Name und Anschrift 

• Wie ereignete sich der Unfall/Schaden? Ursache und Hergang des Unfalles? Diese Frage 
später bitte besonders ausführlich beantworten. Hinweis auf Polizeibericht genügt nicht. 
Bitte eine einfache Zeichnung anfertigen 

• Wer verursachte den Unfall/Schaden? 

• Welcher Art ist die Verletzung /der Schaden und in welcher Weise machte sie sich sofort 
bemerkbar? 

• Worin besteht der Sachschaden? Bezeichnen Sie alle Teile, die beschädigt wurden, und 
machen Sie genaue Angaben über den Umfang der Beschädigung 

• Hat der Geschädigte oder ein sonstiger Dritter den Schadenfall mit- verschuldet und 
weshalb? 

• Welche Polizeidienststelle hat den Unfall/Schaden aufgenommen? 

• War die beschädigte Sache von Ihnen gemietet, gepachtet, geliehen oder hatten Sie sie 
in Verwahrung? Wo befindet sich die beschädigte Sache? 
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